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1 Präambel 
In Arosa werden aktuell rund 71 % des jährlichen Wärmeenergieverbrauchs aller Gebäude durch die 
Verbrennung von Heizöl gedeckt. Holz trägt 14 % und Wärmepumpen 9 % zur 
Wärmeenergieversorgung bei. Mit der Umsetzung eines Wärmeverbunds soll der Anteil erneuerbarer 
Energien in der Region erhöht und gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen, nicht regionalen 
Energieträgern reduziert werden. 

Der kommunale Energierichtplan beschreibt ein verfügbares Energieholzpotenzial von 6 bis 20 
Gigawattstunden (GWh) pro Jahr. Die nachhaltige Nutzung dieser Ressource ist ein zentraler Baustein 
der lokalen Energieversorgung und bildet die Grundlage für den geplanten Wärmeverbund. 
Holzschnitzel aus dem umliegenden Wald sollen dabei prioritär für die Wärmeerzeugung im Verbund 
eingesetzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden Holzpellets und es könnten zusätzlich auch 
andere Energiequellen, wie die Nutzung von Oberflächengewässern oder Abwärme, für die 
leitungsgebundene Wärmeversorgung eingesetzt werden. 

Die oeko energie ag hat im Herbst 2024 an der Ausschreibung zur Planung, der Realisierung und den 
Betrieb eines Wärmeverbundes in Arosa teilgenommen und im März 2025 den Zuschlag durch den 
Gemeindevorstand erhalten. Am 21. August 2025 hat die oeko energie ag die Tochterfirma Heizwerk 
Arosa AG, mit Sitz in Arosa, gegründet. Die Heizwerk Arosa AG wird die Umsetzung und den Betrieb 
des Wärmeverbundes Arosa übernehmen. 

 



Die Gemeinde Arosa (nachfolgend «Gemeinde» genannt) erteilt der Heizwerk Arosa AG (nachfolgend 
«Trägerschaft» genannt) die Konzession zur Nutzung des öffentlichen Grund und Bodens für den Bau, 
Betrieb und Unterhalt eines Wärmeverbunds zur Verteilung und Abgabe von erneuerbarer 
Wärmeenergie gemäss den nachstehenden Bestimmungen. 

 

2 Vertragsgegenstand und Zweck 
1 Der vorliegende Konzessionsvertrag legt die Rahmenbedingungen und Modalitäten fest, zu welchen 
die Gemeinde der Trägerschaft das Recht zur Erstellung, zum Betrieb und zum Unterhalt von 
Versorgungsanlagen zur Verteilung und Abgabe von erneuerbarer Wärmeenergie auf öffentlichem 
Grund und Boden erteilt. Er regelt die Umsetzung einer leitungsgebundenen Wärmeversorgung und 
definiert die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Arosa und der Heizwerk Arosa AG als 
Trägerschaft für Planung, Projektierung, Errichtung, Betrieb und Unterhalt des Wärmeverbunds Arosa. 

2 Die Gemeinde sichert zu, während der Dauer des Vertrags im definierten Perimeter des 
Konzessionsgebiets (Ziff. 3.2) weder selbst Fernwärme zu produzieren und abzugeben, noch Dritte mit 
der Abgabe zu beauftragen beziehungsweise weitere Konzessionen für Versorgungsanlagen zur 
Verteilung und Abgabe von erneuerbarer (Fern-) Wärmeenergie auf öffentlichem Grund und Boden zu 
erteilen. 

 

3 Konzessionserteilung 

3.1. Recht zur Nutzung des öffentlichen Grund und Bodens 

Die Gemeinde erteilt der Trägerschaft das Recht zur Nutzung des öffentlichen Grund und Bodens, 
namentlich und primär Strassengrundstücke, für die Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt von 
Versorgungsanlagen zur Verteilung und Abgabe von erneuerbarer Wärmeenergie (wie Leitungen, 
technische unter- und oberirdische Einrichtungen, Kommunikationsinfrastruktur) im Konzessionsgebiet 
gemäss nachstehender Ziff. 3.2 und gemäss den Bestimmungen des vorliegenden Vertrages, soweit 
die Zweckbestimmung und der Zustand des öffentlichen Grund und Bodens dies gestatten. 

 

3.2. Konzessionsgebiet 

1 Die Konzession bezieht sich auf den geplanten Wärmeverbund der Trägerschaft und wird für das 
Konzessionsgebiet (Siedlungsgebiet der Ortschaft Arosa) gemäss Perimeterkarte vom 29. August 2025 
(Anhang) erteilt. 

2 Eine Erweiterung des Konzessionsgebiets, namentlich durch eine Vergrösserung des 
Siedlungsgebietes der Ortschaft Arosa, stellt keine Änderung der vorliegenden Konzession dar und 
kann vom Gemeindevorstand genehmigt werden. Die Genehmigung soll nur aus triftigen Gründen 
verweigert werden. 
3 Die Trägerschaft beschafft sich in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten die für den geplanten 
Wärmeverbund erforderlichen privaten Grundstücke bzw. dinglichen Rechte, weiteren Rechte anderer 
Rechtsträger sowie Bewilligungen und Genehmigungen. Der vorliegende Konzessionsvertrag bleibt 
davon unberührt. 

 

3.3. Konzessionsdauer 

1 Die Konzession tritt unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Urnengemeinde (Ziff. 7.1) am 
30.11.2025 in Kraft und wird für eine Dauer von 50 Jahren bis am 29.11.2075 erteilt. 

2 Die Trägerschaft erhält die Option, die Konzession zweimalig um je 15 Jahre zu verlängern. Die 
Konzession endet in diesem Fall am 29.11.2090 bzw. am 29.11.2105. Die Trägerschaft muss die 
Ausübung der Option jeweils 12 Monate im Voraus anzeigen. 

 

3.4. Konzessionsende 

1 Die Konzession endet durch Erlöschen aufgrund Ablauf ihrer Dauer, Verzicht, Verwirkung oder 
Widerruf. 



2 Die Konzession kann entschädigungslos als verwirkt erklärt werden, wenn die Trägerschaft 

a) von der Konzession während fünf Jahren, ab der Vertragsunterzeichnung, keinen Gebrauch 
macht; 

b) die Konzession anhand falscher oder irreführender Angaben erwirkt hat, 

c) die Konzession trotz schriftlicher Mahnung grobfahrlässig verletzt. 

3 Jede Partei ist berechtigt, diesen Vertrag ausserordentlich mit einer Frist von einem Jahr zu kündigen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der die Fortsetzung des Vertrags unzumutbar macht. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor bei schwerwiegender Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz einer Partei, behördlichen oder gesetzlichen Änderungen, die die 
Erfüllung erheblich beeinträchtigen, oder höherer Gewalt, die die Vertragsdurchführung dauerhaft 
unmöglich macht. 

4 Endet die Konzession durch Ablauf ihrer Dauer, Kündigung, Verwirkung oder Verzicht, kann die 
Gemeinde das Wärmeverbundnetz und die weiteren von der Trägerschaft auf öffentlichem und 
privatem Boden erstellten Versorgungsanlagen, einschliesslich der Wärmezentralen, zu Eigentum 
übernehmen. Die Konzessionärin verpflichtet sich, zu allen dazu erforderlichen Rechtshandlungen 
Hand zu bieten. Die von der Gemeinde in diesem Fall zu leistende Entschädigung entspricht dem 
dannzumaligen Unternehmenswert der Trägerschaft. 
5 Werden die Anlagen bei Konzessionsende nicht von der Gemeinde übernommen und erteilt die 
Gemeinde weder der Konzessionärin noch einem Dritten eine neue Konzession, ist die Trägerschaft 
verpflichtet, auf eigene Kosten sämtliche erforderlichen Sicherungsarbeiten vorzunehmen sowie – mit 
Ausnahme der erdverlegten Werkleitungen - den ursprünglichen Zustand auf dem öffentlichen Grund 
und Boden ordnungsgemäss wiederherzustellen. 

 

4 Konzessionsgebühr 
1 Für die Nutzung des öffentlichen Grund und Bodens wird eine Konzessionsgebühr gemäss Art. 63 
Abs. 3 der Verfassung der Gemeinde Arosa erhoben.  

2 Die Konzessionsgebühr beträgt in den ersten 20 Jahren ab Konzessionsbeginn (Ziff. 3.3) 0.1 Rp./kWh 
bezogen auf die gelieferte Wärmemenge. Die Konzessionsgebühr wird an den Landesindex der 
Konsumentenpreise (LIK) gekoppelt. Nach Ablauf von 20 Jahren wird die Höhe der Konzessionsgebühr 
vom Gemeindevorstand neu festgelegt. Dabei ist die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu berücksichtigen. 
Die Rechnungsstellung durch die Gemeinde erfolgt jährlich per 30. Juni gemäss Reporting der 
Heizwerk Arosa AG. 

3 Die Konzessionsabgabe wird auf die Wärmebezüger überwälzt und auf der Rechnung deklariert. 

 

4.1. Erstellung, Betrieb und Unterhalt der Anlagen, Menge und Qualität der 
Wärmeversorgung 

1 
Die Trägerschaft gewährleistet während der Dauer des Vertrages die ununterbrochene Fernwärme-

Versorgung im Rahmen der Bezugsmöglichkeiten der Eigenerzeugung. Vorbehalten bleiben allfällige 
Betriebsstörungen und Reparaturen, die Erstellung neuer Anschlüsse, Erweiterungsbauten, usw. sowie 
insbesondere auch Fälle höherer Gewalt oder behördliche Anordnungen. 

2 Die den Kunden gelieferte Wärmemenge ist bis 2050 zu mindestens 95% Prozent CO2-neutral zu 
erzeugen. Ausgenommen bleiben Redundanz-Abdeckungen bei Störfällen. 

3 Die Holzschnitzel, welche vom Forstbetrieb der Gemeinde Arosa (Arosa Forst Werk) aus den 
öffentlichen Wäldern auf dem Gemeindegebiet aufbereitet werden, sind in erster Priorität einzusetzen. 
Die Entschädigung der gelieferten Holzschnitzel richtet sich nach ihrem Energiegehalt und wird mit 
7 Rp./kWh bei der Wärmemessung Austritt Heizkessel festgelegt. Der Preis wird mit dem Preisindex 
Schnitzel von Holzenergie Schweiz indexiert. Die Einzelheiten des Holzschnitzelbezugs und der 
Entschädigung werden in einem separaten Vertrag geregelt. 

4 Die Trägerschaft verpflichtet sich zudem 

• unvermeidbare Betriebsunterbrüche, welche die Wärmelieferung an den Übergabestationen 
beeinträchtigen, so kurz wie möglich zu halten; 



• bei Störungen, welche die Wärmelieferung an den Übergabestationen primärseitig beeinträchtigen, 
einen Pikettdienst mit möglichst kurzen Interventionszeiten zu gewährleisten. 

 

4.2. Koordination 

1 Erstellung und Unterhalt des Leitungsnetzes sind vorrangig mit anderen öffentlichen Leitungs- oder 
Strassenbauten zu koordinieren. 

2 Die Trägerschaft verpflichtet sich, voraussehbare Grabarbeiten im öffentlichen Grund der Gemeinde 
und den Eigentümern benachbarter Werkleitungen frühzeitig anzuzeigen. 

3 Die Gemeinde meldet grössere Bauvorhaben, insbesondere Werkleitungsbauten sowie 
bevorstehende Strassenbau- oder sonstige Grabarbeiten, frühzeitig der Trägerschaft. Strassenbau- 
oder sonstige Grabarbeiten, welche eine Unterbrechung einzelner Versorgungsleitungen bedingen, 
sind rechtzeitig miteinander abzusprechen. 

4 Die Kostenteilung in diesen Fällen regeln die Parteien jeweils situativ vor Beginn der Arbeiten. 

 

5 Gegenseitige Information und weitere Pflichten 

5.1. Gegenseitige Unterstützung 

1 Die Trägerschaft und die Gemeinde unterstützen sich gegenseitig bei der Realisierung der Ziele des 
Energierichtplans. 

2 Zu diesem Zweck: 

• definiert die Gemeinde eine Ansprechstelle für die Trägerschaft. 

• stellen sich gegenseitig alle notwendigen und bereits vorhandenen Informationen für die 
Realisierung des Energieverbundes zur Verfügung; 

• unterstützen sie sich gegenseitig bei der Information von Kundinnen und Kunden über die Vorteile 
des Energieverbundes (unter Vorbehalt datenschutzrechtlicher Anforderungen); 

• treffen sie sich jährlich, um über den Stand des Ausbaus und die weitere Projektierung des 
Energieverbunds zu informieren. 

 

5.2. Weitere Pflichten der Gemeinde 

Die Gemeinde verpflichtet sich, 

• in Nutzungsplänen und Sondernutzungsplänen (Sonderbauvorschriften) die zulässigen rechtlichen 
Voraussetzungen für einen Anschluss der Kundinnen und Kunden zu fördern; 

• wo erforderlich, beim Einrichten von Durchleitungsrechten / Dienstbarkeiten für die Trägerschaft 
bei Privaten mitzuwirken; 

• ihre Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen an den Wärmeverbund anzuschliessen, 
wenn dies technisch möglich ist und über den Lebenszyklus verhältnismässig gegenüber einem 
gleichwertigen Ersatz und den Betriebskosten steht. Vorbehalten bleiben übergeordnete 
gesetzliche Anforderungen, wie namentlich jene des Submissionsrechts. 

 

5.3. Weitere Pflichten der Trägerschaft 

Die Trägerschaft verpflichtet sich, 

• mit angemessenem Marketing Kundinnen und Kunden aktiv für den Anschluss an den 
Wärmeverbund zu gewinnen; 

• den Bestand des Leitungsnetzes laufend in den Katasterplänen in geeigneter Weise nachzuführen; 

• nach angemessener Fristsetzung durch die Gemeinde die Verlegung oder Entfernung einer 
konzessionierten Leitung oder Anlage vorzunehmen, sofern von dieser eine ausserordentliche 
Gefahr ausgeht oder die Gemeinde eine Nutzung des öffentlichen Grundes plant, die mit der 
bestehenden Linienführung oder der Anlage unvereinbar ist. Die Kosten für die Verlegung oder 
Entfernung trägt die Trägerschaft; 



• jährlich ein angepasstes Preisblatt zu veröffentlichen, wobei die Anpassung der Preise gemäss der 
Indexierung im Energieliefervertrag erfolgt; 

• ein Energiereporting zu erstellen und der Gemeinde mindestens einmal jährlich per 31. März 
Bericht über die ökologische Zielerreichung zu erstatten. 

 

6 Haftung und Versicherung 
1 Die Trägerschaft haftet nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die durch 
die Erstellung, den Bestand oder den Betrieb von konzessionierten Leitungen (inkl. Zubehör) der 
Gemeinde oder Dritten entstehen. 

2 Die Trägerschaft verpflichtet sich, bei einer anerkannten Versicherungsgesellschaft eine (Betriebs-) 
Haftpflichtversicherung mit einer risikogerechten, branchenüblichen Schadensdeckung 
abzuschliessen.  

 

7 Schlussbestimmungen 

7.1. Vorbehalt 

1 Der vorliegende Konzessionsvertrag bedarf der rechtskräftigen Zustimmung der Urnengemeinde 
gemäss Art. 30 Ziff. 5 der Verfassung der Gemeinde Arosa.  
2 Bei Ablehnung durch die Urnengemeinde bzw. bei Aufhebung des Zustimmungsbeschlusses durch 
Rechtsmittelinstanzen entfaltet der Vertrag keine Rechtswirkungen bzw. wird für die Parteien 
gegenstandlos. 

 

7.2. Vertragsbestandteile  

Die Karte mit dem Perimeter des Konzessionsgebiets vom 29. August 2025 bildet integrierenden 
Bestandteil des vorliegenden Konzessionsvertrags. 

 

7.3. Vertragsänderung 

Sämtliche Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit Einstimmigkeit beider Parteien 
und der Schriftform. 

 

7.4. Konzessionsübertragung 

Die Übertragung der vorliegenden Konzession durch die Trägerschaft auf einen Rechtsnachfolger oder 
einen Dritten bedarf der Zustimmung des Gemeindevorstands. 

 

7.5. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder spätere Vertragsänderungen ganz oder 
teilweise ungültig oder nichtig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. An die Stelle der ungültigen oder nichtigen Bestimmungen treten solche Regelungen, die 
den beabsichtigten Zweck des Vertrages sowie die wirtschaftlichen und technischen Zielsetzungen der 
Vertragsparteien in rechtlich zulässiger Weise bestmöglich erreichen. Diese Regelung gilt sinngemäss 
auch für etwaige Vertragslücken. 

 

7.6. Streitigkeiten 

1 Die Parteien sind bestrebt, bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag eine einvernehmliche Einigung 
herbeizuführen.  

2 Für Streitigkeiten, die sich aus dieser Konzession ergeben, sind im Übrigen die ordentlichen Gerichte 
zuständig. Gerichtsstand ist Arosa. 



7.7. Ausfertigung des Vertrags 

Diese Konzessionsurkunde ist in zwei Originalexemplaren ausgefertigt und von den Parteien 
unterschrieben. Die Parteien erhalten jeweils ein Exemplar ausgehändigt. 

 

 

 

 

für die Gemeinde Arosa:   für die Heizwerk Arosa AG: 

   

Yvonne Altmann, 
Gemeindepräsidentin 

 Isidor Baumann,  
Präsident 

   

Jan Diener, 
Gemeindeschreiber 

 Simon Zgraggen,  
Geschäftsführer 

 

 




